
109-5/81

40 lisli

40 licti

1. 9, 2009tui



Der Leiter des Bodenamtes

P r a g, 12. August 1943.

420/43

F/Dö.

Lua d- Staaisjekcetäcs

be  Feichsprotektor

in Boh n und maheen

P3

14. AUG. 1943

K.H. mit Anlagen

-Obersturmbannführer Dr. G i e s.

Oskar Dannek von Esse in Tloskau wird, wie bekannt,

im Zuge der Schaffung des j-Truppenübungsplatzes Bene-

schau enteignet. Da für Deutsche nach Möglichkeit ein

Ersatzobjekt beschafft werden muss, wurde für ihn sowoh

im Reichsgebiet als auch hier ein Ersatzobjekt gesucht.

Die Feststellungen im Reich verliefen - wie voraussu-

sehen war - ergebnislos, so daß die Beschaffung des

Ersatzobjektes nur hier infrage kam. Aufgrund der

gegebenen Sachlage kam für diesen Zweck der in Zwangs-

verwaltung befindliche Besitz Jemnischt-Postupitz in

Betracht, der der Gräfin Mensdorf-Puilly gehört. Die

Verhängung der Zwangsverwaltung über den Besitz war

sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus politischen

Gründen gerechtfertigt. Die SD-Beurteilthg der Pamilie

Mensdorf-Puilly ist ausserordentlich schlecht und

rechtfertigte jede Maßnahme gegenüber dem genannten

Besitz. Irgendwelche Rücksichtnahme war daher nicht

an Platze.

Die Feststellung, daß die Großmutter des Dannek von

Esse Jüdin war, wurde von hier nachgeprüft und konnte

nicht bestätigt werden. Übrigens ist der Genannte auch

Mitglied der NSDAP.

Wh

be parn annführer.

d
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DER REICHSPROTEKTOR

Leinfelden / Enz,den 2.August 1943.

IN BÖHMEN UND MÄHREN

Post Enzweihingen.

St.S.352./43.

Düco des ! aa siekcetärs

beim R a p orhoe

Lieber Frank!

in Böhme ) Mähcen.

Eing. 5.AUG.1943

Besten Dank für Ihre Mitteilung vom 29.Juli.Nachträglich ist

mir eingefallen,dass es sich bei dem in Frage stehenden,mir per-

sönlich nicht bekannten Herrn von Danek um den Sohn des als Führer

der tschechischen Nationalisten berühmt gewordenen Herrn Danek

handeln dürfte,der in der österreichischen Zeit eine Rolle ge-

spielt hat.

Mit besten Grüssen u. Heil Hitler!

Ihr

Amay.

Herrn SS.Obergruppenführer

B/al

Staatsekretär K.H.Frank

Prag.

2

ciie reang.

! 10j 8.43.

Mng, g,R, m, Z tel, vn

Vitubal, Fischer-29,7.

Eh/P/-Y



4-Ogruf.

29. Juli 1943.

st.s.352/43.

√

GE
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1943

BEN

Seine Exzellenz

Herrn Reichsprotektor Freiherrn von Neurath,

z.Zt. Leinfelden/Enz (Württemberg).

Exzellenz !

In Sachen v.Danek bestätige ich den Eingang Ihres

Schreibens vom 2l.7.d.Js. Ich werde mich der Ange-

legenheit annehmen und die von den Verwandten der

Gräfin Mensdorf gemachten Angaben nachprüfen las-

sen.

Mit herzlichen Grüßen und

tat0

Heil Hitler!

Ihr

to bad Eher.B.eS me .V mnebela (8

2.)
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2.) G.R. mit 2 Anlagen

-Obersturmbannführer Fischer

zur Kenntnis und baldgefälligen Stellungnahme

übersandt.

64151

H

3.) Alsdann Wv. am 29.8.1943 bei mir.



DER REICHSPROTEKTOR

zr. Zt-Leinfelden / Enz,den 21. Juli

IN BÖHMEN UND MÄHREN

1943.

Post Enzweihingen ( Württ.)

iDang

|

in

E

24. JULI 1943

Lieber Frank!

Von Verwandten der Gräfin Mensdorf ist mir heute die anliegende

Aufzeichnung mit der Bitte um Intervention zugesandt worden.Ich habe

sie abgelehnt,da ich die ganze Angelegenheit nicht kenne.Immerhin

wollte ich die Aufzeichnung zu Ihrer Kenntniss bringen,da mir eine

besondere Bevorzugung des Herrn Dannek nicht angezeigt erscheint,

falls seine Grossmutter tatsächlich Jüdin war.

Mit Heil Hitler

Tum

Ihr

0

426/7

Herrn Staatssekretär

K.H.Frank.

Prag.

St.S.T%-1c/43



Gräfin Therese l en s d or f f , geb. Gräfin S t er n b er g,

Alleinbesitzerin des im Kreis Beneschau Böhmen gelegenen Besitzes

Jemnist, mit Chotisau, ( 1500 ha. davon Landwirtschaft 250 Forst wirt.

1250 ha. ) ist von den Behörden aufgefordert vorden, ihren Besitz

an den Herrn Oskar von D a n n e k zu verkaufen.

Die Grossmutter des Genannten, Frau Waldeck gebVoskacek

war Jüdin. Herrn von Dannek musste seinen Pesitz Toskau der Waffan-

S. S. als Truppenübungsplatz überlassen, und soll nun mit dem Besitz

der Gräfin Mensdorff entschädigt werden. Gräfin Mensdorff wird

dringend aufgefordert, ihren Sesitz ehestens zu räumen•

Gräfin Mensdorff welchex zwar als Tschechin gilt, ist

jedoch von der Zuständigen Pehörde für politisch einwandfrei erklärt

worden. Und hat sich auch in der Zeit der Tschecho-slowakischen

Republik für das Beutschtum eingesetzt, Sie hat z. B. den P. G.

Ortsgruppenleiter und 2ten politischen Leiter in Beneschau Herrn

Gustav Blunk stets unterstützt. Eine Tatsache, welche dessen Töchter

- er selbst ist seitden verstorben- jederzeit bezeugen können.

gänzlich

Der Pesitz Jemnisch ist jeaerseët schuldenfrei, und

gut geführt. Die im 80 ten Lebsnjahre stehende Mutter der Gräfin

Mensdorff. Gräfin Caroline Sternberg. Geb. Gfin Thurn Valesassina

bewohnt Jemnitz seit 60 Jahren.

Andere Güter, welche Herrn Oskar von Danek angeboten wurden,

wie zum Beispiel Radbaretz bei Kolin, ehemals in Jüdischem Besitz

wurde von ihm ausgeschlagen.

eArtO



Sicherheitsdienst des Reichsführers-4h
Prag-Bubentsch, den 19.3.1943.
Sachsenweg
b
SD-Leitabschnitt Prag
Fernsprecher 774-44
III D - PA 8888
Nocea des Staatsfe
beim Reichsprol
An den
in Bühmen und mu
Persönlichen Referenten des Herrn Staatssekretärs
20. MRZ.1943
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
4-Obersturmbannführer Dr. G i e s
Prag
Betr.: Dr.jur. D a n e k von Esse, Vinzenz, Grossgrundbesitzer,
geb.29.12.1887 in Prag, kath.,verh.,2 Kinder, Reichsdeutscher,
Pg., whnhft. Schloss Lischna,Bez.Beneschau und Prag.
Vorg.: Hies.Schrb. III D - PA 8888 vom 17.2.43 -
dort St.S. V E - 1/43.
Über Dr.Vinzenz Danek von Esse ist noch bekannt geworden, dass
er beim Einmarsch der deutschen Wehrmacht ins Protektorat mit dem
General Schobert bekannt wurde. Zu Beginn des Polenfeldzuges hat Genera
Schobert Dr. Vinzenz Danek v. Esse als Verbindungsoffizier angefordert.
In dieser Eigenschaft hat D. als Oberleutnant den Polenfeldzug mitge-
macht und wurde daraufhin von General Schobert zur Verleihung des
Kriegsverdienstkreuzes I.Klasse mit Schwertern vorgeschlagen, welches
8
g − 1 l/43
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er auch besitzt.

Die Familien Danek von Esse und die Witwe des verstorbenen

Generals Schobert sind seither befreundet und verkehren miteinander.

V

d Nuo.

A

-Sturfabannfuher

.d.d.

C'@'
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Sicherheitsdien■t RF

Prag-Bubentich 17.2.43.

Sachlenweg

SD-Leitabschnitt Prag

Fernfprecher 77444

III D PA 8888

d

aatsfe

prate

2 0. FEB. 1943

An den

Persönlichen Referenten des Herrn Staatssekretärs.

beim Reichsprotektor in Böhmen und mähren,

-Obersturmbannführer Dr. G i e s ,

/28/2

Prag

Betr.:

Dr. jur. D a n e k von Esse (nicht D a n ■ k),

Vinzenz, Großgrundbesitzer, 2.108 ha, geb. 29.12.

1887 in Prag, kath., verh., 2 Kinder, Reichsdeut-

scher, Pg., Weltkriegsteilnehmer, Inhaber des

Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern, wohnhaft:

Schloß Lischna, Bez. Beneschau und Prag.

Dr. jur. D a n e k von Esse, Oskar Großgrundbe-

sitzer 1.002 ha, geb. 7.6.1893 in Prag, kath.,

verh., 2 Kinder, Reichsdeutscher, Pg., wohnhaft:

Schloß Tloskau, Bez. Beneschau und Prag.

Vorg.

Dort.Schreiben vom 11.1.1943.

Die Brüder Dr. jur. Danek v. Esse, Vinzenz und Dr.

jur. Danek v. Esse, Oskar sind Söhne des ehem. Mitinhabers

der Böhm.-Mähr.-Maschinenfabrik Kolben-Danek-Werke, die

um das Jahr 1900 in eine Aktiengesellschaft überführt wurde.

Sie besitzen namhafte Aktienpakete des Unternehmens - leben

teils in Prag, wo sie Eigentümer mehrerer Häuser sind, teils

auf ihren Gütern im Bez. Beneschau.

Durch die Anlage des jj-Truppenübungsplatzes verliert

Dr. Oskar Danek seinen gesamten Besitz mit Schloß, sein

Bruder Dr. Vinzenz Danek einen Teil seines Großgrundbesitzes,

insbesondere seine besten Teiche. Beide sind ausserordentlich

vermögend und verfügen über einflußreiche Beziehungen.

Dr. Oskar Danek war früher im Ausw. Amt tätig und

versuchte im vorigen Jahre über Reichsaussenminister v. Ribben-

trop eine Entscheidung des Führers zur Verlegung des Truppen-

übungsplatzes herbeizuführen.

\8-1a/43
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Der Siedlungskommission bereitet er keine

nennenswerten Schwierigkeiten und fand sich mit der

Überlassung eines anderen Gutes und entsprechender

Ausgleichszahlung ab.

Dr. Vinzenz Danek dagegen soll unerfüllbare

Forderungen und Wünsche hinsichtlich einer Waldzutei-

lung anstelle des abzugebenden Gutsteils vorgebracht

haben.

Erhobene Anschuldigungen über nichtarische

Abstammung der Danek's haben sich al■ haltlos erwiesen,

da der Nachweis-bis 1800 erbracht wurde.

In charakterlicher und politischer Beziehung

ist nichtsNachteiliges bekannt.

Die D. haben sich auch zur Zeit der Republik

stets als Deutsche bekannt und sind Mitglieder der NSDAP.

Ihre Kinder werden in nationalsozialistischem Geiste er-

zogen und gehören der HJ an.DxOskar D. machte den Polen-

feldzug im Stabe des Generals v. Schobert mit.

2.2.

/ Nfuite.

64147

-Stuembonnfüncer



St.S. V E- 1/43.

Prag, den 1l. Januar 1943.

0

1943

L

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

-Sturmbannführer Jacobi.

4-Gruppenführer Frank möchte in Kürze einen Rufbericht

über die Familie Dan■k haben. Die Familie steht der

Böhmisch-Mährischen Maschinenfabrik (Kolben-Dan■k) nahe

und hat ihren Wohnsitz in Preg. Für die entsprechende

weitere Veranlassung bin ich zu Dank verbunden.

i-Obersturmbannführer.

ala

2.) Wv. am 12.2.1943 bei dem Unterzeichner.

12-2-43



Wk. a 12.12.

11. Dezember 1942

My

3273/42

Wjilmlv

An die

Feldpost-Sammelstelle

des OKW

BERLIN

Anliegend übersende ich einen Brief an den

Oberst und Reg.-Kommandeur S i e c h e n i u s.

Oberst Siechenius hatte in seinem Schreiben an den

Stellv. Reichsprotektor die Feldpostnr.:15 352 ange-

geben. Da der Brief von dieser Peldpostnr. als unbe-

stellbar zurückgekommen ist, bitte ich, den beifolgenden

Brief mit der neuen Feldpostnummer zu versehen und ab-

zusenden.

Cet

Cm.M.M.

W-Hauptsturmführer

Ba be gi
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12.12

11. Dezember 1942

3973/42

Rt. Ciints

Herrn

Oberst Sie ch e n iu s

5

Sehr verehrter Herr Oberst !

Nachdem der Brief des Stellv. Reichsprotektors

4-Oberst-Gruppenfüher D a 1 u e g e vom 5. Sept. 1942

von der Feldpostnr. 15 352 und auch 15 332 als unbestell

bar zurückgekommen ist, habe ich die Feldpost-Sammel-

stelle des OKW gebeten, Ihre Feldpost festzustellen und

Ihnen den Brief zuzustellen.

Ich hoffe nunmehr, dass der Brief noch in Ihre

Hand gelangt und bitte diese lange Verzögerung zu ent-

schuldigen.

Heil,Hitler !

Jemuumgsadnp-
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Prag, den 5. September 1942.

Entwurf!

0

x0)

24. IX. 1942

Feldpost!

$qn1/m1

An Herrn

R7.9.42

Oberst und Regimentskommandeur Siechenius,

Feldpost-Nummer 15352.

FBEBESEEEEEEEEEEEEEE

Lieber Herr Siechenius !

Für Ihren Brief vom l6.7. d.Js. herzlichen Dank! Ich habe

mich über Ihr Lebenszeichen und über Ihr Wohlbefinden sehr

gefreut. Zur Sache selbst teile ich mit, daß die Anlage des

4-Übungsplatzes Beneschau den Rückgriff auf das Schloß

Tloskau notwendig macht. Die Räumung des Schloßes soll aber

erst im Herbst des kommenden Jahres erfolgen. Es ist selbst-

verständlich, daß bei der Enteignung von Grund und Boden im

Protektorat der hiervon betroffene deutsche Besitz, falls

nicht der Eigentümer eine andere Lösung wünscht, durch die

Zuweisung eines gleichwertigen Ersatzobjektes schadlos ge-

halten wird. Im vorliegenden Falle steht Herr v. Danek in

Verhandlungen mit dem hies. Bodenamt. Dieses ist bemüht,

Herrn v. Danek ein entsprechendes Ersatzgut zu verschaffen,

und glaubt, in Kürze die Angelegenheit zur allseitigen Be-

friedigung regeln zu können.

Mit guten Wünschen für Ihre persönliche Zukunft und

opo t b   

Winbtellar wichghem. is wite an, 1. 

Heil Hitler !

Ihr

wilu de Feldyn Mis 15 332, erneit alqonode,

da sid mad Ridonpnde wt orntg Fisth - Brdenan

an de sateralt nicto ogeandat hat.

Bam21/10

2.) Z.d.A.

1573

Me

$\8-25/42
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P r a g , am 5.September 1942

M.d.P.d.G.b.

Herrn

Oberst und Regimentskommandeur Siechenius,

Feldpost-Nummer 15 352

Lieber Herr S i ec h e ni u s !

Für Ihren Brief vom 16.7. d.Js. herzli-

chen Dank ! Ich habe mich über Ihr Lebenszeichen und über

Ihr Wohlbefinden sehr gefreut. Zur Sache selbst teile ich

mit, dass die Anlage des l-Übungsplatzes Beneschau den

Rückgriff auf das Schloss Tloskau notwendig macht. Die

Räumung des Schlosses soll aber erst im Herbst des kommen-

den Jahres erfolgen. Es ist selbetverständlich, dass bei

der Enteignung von Gründ und Boden im Protektorat der

hiervon betroffene deutsche Besitz, falls nicht der Eigen-

tümer eine andere Lösung wünscht, durch die Zuweisung

eines gleichwertigen Ersatzobjektes schadlos gehalten

wird. Im vorliegenden Falle steht Herr v. Danek in Ver-

handlungen mit dem hies. Bodenamt. Dieses ist bemüht,

Herrn v. Danek ein entsprechendes Ersatzgut zu verschaf-

fen, und glaubt, in Kürze die Angelegenheit zur allseiti-

gen Befriedigung regeln zu können.

Mit guten Wünschen für Ihre persönliche

Zukunft und

Heil Hitler !

Ihr



Der Leiter des Bodenamtes

P r a g, 28.August 1942.

323/42 F/Dö.

Büro des Staatsfekcetärs

beim Reichsp.o.ek.oc

in Böhmen und Mähten.

K.H.

Eing.: 2 9. AUG.1942

H-Obersturmbannführer Dr. G i eLa

Prag.

Zu dem handschriftlichen Vermerk des Oberst-Gruppen-

führers weise ich nur daraufhin, daß beim Bodenamt -

wie ich auch in meinem Vermerk bereits dargelegt habe -

nach den Wünschen des Oberst-Gruppenführers bereits ver-

fahren wird.

Heil Hitler!

fell liofenteaf

V119-25d/42
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Prag, den 8. August 1942.

f b

4-Hauptsturmführer Kluckhohn.

In Sachen Enteignung von Schloß Tloskau übersende ich

die dort. und die hies. Vorgänge - letztere gegen Rück-

gabe - zur Kenntnis. Ich bitte, die Vorgänge 4-Oberst-

Gruppenführer Daluege vorzulegen. Wie sich aus den hies.

Vorgängen ergibt, hat Herr v.Danek an Amtsstelle vorge-

sprochen. Die Angelegenheit wurde daraufhin überprüft

und wird entsprechend dem von -Obersturmbannführer Fi-

scher unter dem 21.v.Mts. - ohne Zeichen erstatteten Be-

richt unter tunlicher Berücksichtigung der von Herrn v.

Danek vorgebrachten Wünsche bearbeitet.

Bao DsC m1 a i 

bra Reo. o o pn

in Bühmeny)in.en.

Eing.: 17. AUG. 1942

Vorloge Oe- Fa

y-Obersturmbannführer.

 t ie  trting

 bl Wont 

e ,   

V,  w  

of Oar Sihn ip

Am    
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St.S. VII B - 25 1 /42.

Prag, den 8. August 1942.

o

8. VII.  1942

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

4-Hauptsturmführer Kluckhohn.

In Sachen Enteignung von Schloß Tloskau übersende ich

die dort. und die hies. Vorgänge - letztere gegen Rück-

gabe - zur Kenntnis. Ich bitte, die Vorginge H-Oberst-

Gruppenführer Daluege vorzulegen. Wie sich aus den hies.

Vorgängen ergibt, hat Herr v.Danek an Amtsstelle vorge-

sprochen. Die Angelegenheit wurde daraufhin überprüft

und wird entsprechend dem von -Obersturmbannführer Fi-

scher unter dem 2 .v.Mts. - ohne Zeichen erstatteten Be-

richt unter tunlicher Berücksichtigung der von Herrn v.

Danek vorgebrachten Wünsche bearbeitet.

e8ta

D

y-Obersturmbannführer.

3.) Wv. am 7.9.1942 bei dem Unterzeichner.



9/

323/42 P/Dö.

P r a g, l. August 1942.

Büto Des S.aatsfekcetärs

bein Reioapzoteh.oc

in Böhmen und Mähren.

K.H.

Eing.: - 3. AUG.1942

-Obersturmbannführer Dr.

G i e ,..

oelf. u.

Prag.

Unter Bezugnahme auf die dortige Zuschrift vom 29.7.42

St.S. VII B - 25 1 b/42 teile ich mit, daß die Deut-

schen, die durch die Sehaffung von Truppenübungs-

1317

plätzen ihren alten Besitz verlieren, normalerweise

in entsprechender Form entschädigt werden. An sich

besteht keine Verpflichtung hierzydoch wird es von

hier als Selbstverständlichkeit angesehen. Es kann

natürlich dabei nicht die Verpflichtung übernommen

werden, genau den gleichen Besitz als Ersatz zu be-

schaffen, wie ihn der Besitzer auf dem zu enteignen-

den Gelände hatte. Auch hinsichtlich der Grösse kann

nicht immer das Gleiche geboten werden. Jedenfalls

bemüht sich das Bodenamt, den gestellten Wünschen in

jeder Weise gerecht zu werden. Im Falle Tloskau ist

die Schaffung eines Ersatzes ausserordentlich schwie-

rig, weil Dannek von Esse ein ausgezeichnet gepfleg-

tes Schloß besitzt, das seinesgleichen in Böhmen und

Mähren nicht mehr hat. Herrn Dannek von Esse wurden

bereits Betriebe namhaft gemacht, die er besichtigen

konnte,um festzustellen, ob sie als Ersatz für ihn

geeignet sind. Eine Nachricht hierüber ist mir von

ihm noch nicht zugegangen. Die Angelegenheiten werden

hier mit besonderer Sorgfalt bearbeitet. Wohl ver-

ständlich, aber unnötig ist die Einschaltung allermög-

lichen Dienststellen und Personen für die Erreichung

des Zieles. Gerade der Fall Tloskau ist ein typisches

Beispiel dafür. Die Enteignung ist erst für den Herbst

des nächsten Jahres vorgesehen. Herr Dannek von Esse

kann es nun nicht erwarten, bis ihm sein Ersatzobjekt

namhaft gemacht wird, obwohl er noch über 1 Jahr bis

zur Übernahme Zeit hat. Er hat alle seine Beziehungen

b.W.

©FA-25/42

A
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ausgenutzt, um immer wieder auf die Notwendigkeit der

Ersatzbeschaffung hinzuweisen.

Es trägt nicht zur Arbeitsfreudigkeit meiner Mitar-

beiter bei, wenn sie dauernd von allen möglichen

Stellen zur Äusserung über den Stand dieser Angelegen-

heit aufgefordert werden.

2

H-pberncurgbannführer.

64138

CLQNPE
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St.S. VII B - 25 1 b/42.

Prag, den 29. Juli 1942.

1)

An

2 9. VII 1942

4-Obersturmbannführer Fischer,

Prag.

Jn Sachen Enteignung von Schloss Tloskau beziehe ich mich

auf die dort. Zuschrift vom 21.d.Mts. - ohne Zeichen und

übersende gegen Rückgabe einen an #-Oberst-Gruppenführer

Daluege gerichteten Brief eines Oberst Siechenius vom 14.

d.Mts. zur Kenntnis. 4-Gruppenführer Frank lässt Sie bitten,

mit wendender Post noch zu der von Oberst-Gruppenführer

Daluege niedergelegten handschriftlichen Notiz vom 28.d.

Mts. Stellung zu nehmen. Für die entsprechende weitere Ver-

anlassung bin ich zu Dank verbunden.

Heil

Hitler!

d

j-Obersturmbannführer.

20.

2) Wv. am 0.8.1942 bei dem Unterzeichner.

Wiedecoorgelegt am. 3.8.42
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P r a g, 2l. Juli 1942.

Büro des Staa stek. ü 

beim Reid ptoreke

in Böhmen und Mah.en.

Eing.: 21. JULI1942

K.H.

4-Obersturmbannführer Dr. G i e s,

Pra g.

Betr.: Enteignung des Oskar Dannek von Esse.

Die Angelegenheit der Beschaffung eines Ersatzgutes

für den Obengenannten wird beim Bodënamt bereits be-

arbeitet. Ich bin bemüht, ihm ein entsprechendes Er-

satzobjekt zu beschaffen und glaube, daß in kurzer Zeit

die Angelegenheit als erledigt anzusehen sein wird,

wobei ich mich keineswegs darüber hinwegtäusche, daß

die Befriedigung der Familie nicht leicht sein wird.

4l-Pbersturgbannführer.

CtS

TB-252614
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St.S. IV M - 135/42.

Prag, den 29. Juni 1942.

2

VI. 1942

1)

An

.6

g-Obersturmbannführer Fischer,

Prag.

Jn Sachen Enteignung von Schloss Tloskau übersende ich

gegen Rückgabe die hies. Vorgänge zur Kenntnis und Stel-

lungnahme.

Heil

Hitler!

SES

4-Obersturmbannführer.

2) Wv. am 29.7.1942 bei dem Unterzeichner.
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Gruppe Raumordnung

Prag, den 25. Juni 1942

I 8 RO 1775/503/02"S"

1des 0a 2s

Betrifft : 4-Übungsplatz Beneschau

beim Reio a oteko

tn Böhmen uao mähren.

E 26.JUNI 1942

Vermerk

1.) Die Planung eines 4-Truppenübungsplatzes bei Bene-

schau wurde zum erstenmal aufgenommen auf Grund eines Vor-

schlages des damaligen komm. Leiters des Bodenamtes, i-Ober-

führers von G.o.t t b e r g vom 25.9.1939. Da der Reichs-

führer-i im Februar 1940 dem Leiter der Reichsstelle für

Raumordnung mitteilte, dass er nicht beabsichtige, den Gott-

bergschen Plan durchzuführen, wurden die Arbeiten eingestellt

Der Oberlandrat in Tabor war nicht benachriftigt worden.

2.) Am 8. Mai 1940 erschien 41-Brigadeführer von T r e u-

e n f e l d, um ein Gelände zur kriegsmässigen Ausbildung

der 41-Junkerschulen bei Beneschau zu erkunden. Auf die mir

des Herrn Staatssekretärs habe ich mich den Erkundungen an-

geschlossen. Am 8. und 28. Mai wurde das Gelände des Platzes

und das Schloss Konopischt, sowie das Sanatorium Prosetsch-

nitz besichtigt. Bei einer dieser Besichtigungen, soweit ich

mich erinnere, der zweiten, war der landwirtschaftliche Sach-

verständige des Oberlandrates in Tabor beteiligt. Am 8. Mai

besuchten 4-Brigadeführer von T r e u e n f e l d und ich

Herrn Dr. D a n e k von Esse in Tloskau, um uns das Schloss

anzusehen. Da über das Vorhaben noch nicht entschieden war,

erklärte Herr von Treuenfeld, dass er für ein 44-Manöver Quar-

tiere erkunden wolle. Am 1 O. Juni teilte der Reichsführer-4

mit, dass vom Erwerb des geplanten 4-Übungsplatzes Abstand

genommen werden müsse, weil die erforderlichen Mittel nicht

zur Verfügung stünden.

3.) Am 19.12.1940 teilte mir der Herr Staatssekretär

im Fernsprecher mit, dass i-Brigadeführer von Treuenfeld vom
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Reichsführer-i beauftragt sei, die Planung eines

4-Übungsplatzes bei Beneschau wieder aufzunehmen.

Am 13.2.1941 (eingegangen am 26.2.1941) stellte

der Reichsführer-b einen Antrag unter Beifügung

einer Kartenskizze, in dem während der Kriegszeiten

nur die Überlassung eines kleineren Platzteiles im

Norden gebeten wurde. Hiervon wäre Tloskau nicht be-

troffen worden. Der Rest des Platzes sollte nach dem

Kriege in Anspruch genommen werden. Dieser Planungs-

antrag wurde dém Oberlandrat in Tabor mit Schreiben

vom 1.3.1941 übersandt. Bieser wurde gleichzeitig zu

einer Besprechung am 14.3. eingeladen, zu der er je-

doch nicht erschien.

4.) In der folgenden Zeit gingen die Arbeiten

zur Einrichtung eines ij-Truppenübungsplatzes nur

langsam vorwärts, da zunächst kein Weg für die Räu-

mung des Sanatoriums Prosetschnitz gefunden wurde

und die Bearbeiter bei der Waffen-il mehrfach wechsel-

ten. Am 30. Dezember stellte der Reichsführer-i einen

neuen Antrag auf Überlassung einer Fläche von 3.700 ha

im Westteil des Platzes. Auch hiervon wäre Tloskau

nicht betroffen worden.

5.) Anfang 1942 beantragte der Reichsführer-

die sofortige Räumung des gesamten Geländes. Auf Vor-

trag beim Öbergruppenführer entschied dieser am 6.2.,

dass der Planung des i-Truppenübungsplätzes zugestimmt

würde, die Räumung aber zonenweise unter Berücksichti-

gung der Ernährungslage zu erfolgen habe. Da die Unter-

zeichnung der Schreiben an den Reichsführer- und die

übrigen Dienststellen durch den Obergruppenführer sich

verzögerten, habe ich am 24. Februar den Oberlandrat

Dr. H e r t e 1 durch ein persönliches Schreiben von

der Entscheidung des Obergruppenführers unterrichtet.

Am 2.3.1942 ist dann die offizielle Benachrichtigung

des Oberlandrats von hier abgegangen.

An

64131
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An

4-Obersturmbannführer Dr. G i e s

im H a u s e

unter Bezugnahme auf den Anruf vorgelegt. Unmittel-

bar nach dem Vortrag beim Obergruppenführer und dessen

Entscheidung am 6. Februar ds.J. traf ich Herrn Danek von

Esse im Deutschen Opernhaus. Er hatte von der Entscheidung

bereits gehört und fragte mich, ob auch er seinen Besitz

räumen müsse. Ich bejahte dies und fügte hinzu, dass der

Termin aber noch nicht feststehe und ihm zur gegebenen Zeit

bekanntgegebt würde. Er hat mir in einem längeren Gespräch

nichts von Investitionen erzählt, die er in der letzten

Zeit vorgenommen habe. Soviel ich unterrichtet bin, ist

Herr Danek von Esse um diese Zeit auch im Bodenamt gewesen.

Ich weiss nicht, ob er dort Ansprüche auf Investitionen

hergeleitet hat, glaube es aber nicht. Nach dem was ich

hörte, hatte er nur gebeten, ihm einen anderen Besitz als

Ersatz zuzuweisen.

Sp

4-Sturmbannführer.

t da

%

4/.04
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Prag, den 26. Juni 1942.

9/92f

1) V e r m e r k.

An Amtsstelle erschienen am 25.d.Mts. Herr und Prau v.Danek

und wiesen sich als Besitzer des Schlosses Tloskau aus, das

nebst dem dazugehörigen Areal zu Gunsten des y-Übungsplatzes

Beneschau enteignet werden solle. v.Danek zeigte ein von

4-Gruppenführer Grawitz an den Herrn Staatssekretär gerich-

tetes Schreiben vor, in dem gebeten wird, Herrn und Frau

v.Danek in der einschlägigen Angelegenheit Rat und Hilfe zu-

teil werden zu lassen. Aus der Unterhaltung mit Herrn und

Frau v.Danek ergab sich, dass sie in Sorge darüber sind, ob

sie vom Bodenamt ein gleichwertiges Gut als Ersatz erhalten.

Das Bodenamt habe zwar die Aushändigung einer Liste mit ge-

eigneten Ersatzobjekten versprochen, habe aber die Liste bis

heute nicht vorgelegt. Auf die Prage, ob er (v.Danek) nicht

ein gleichwertiges Gut von sich aus benennen könne, erhielt

ich die Antwort, dass man sich für das Gut Litten (?) bei

Prag interessiere. Jch habe Herrn und Frau v.Danek beruhigt

und ihnen versprochen, dass ich mich bei dem Bodenamt nach

dem Stand der Angelegenheit erkundigen werde.

2) K.H. mit diesem Vermerk und 1 Anlage

dem Herrn Staatssekretär

zur gefälligen Kenntnis vorgelegt.

Wie sich aus der angeschlossenen Ausarbeitung ergibt, hat Herr

v.Danek auf Veranlassung des Oberlandrats in Tabor im Jahre

1941 noch Aufwendungen in Höhe von RM 38 000 für das Gut ge-

macht, trotzdem bereits damals feststand und, wie mir Herr

Ministerialrat Fischer versicherte, auch dem Oberlandrat

bekannt war, dass das Gut enteignet werden müsse. Herr v.
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Danek ist übrigens, wie sich aus der Ausarbeitung weiter-

hin ergibt, als Deutscher von der tschecho-slowakischen

Republik im Zuge der Bodenreform im besonderen Masse

geschädigt worden.

./

64129
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TLOSZAU

Besitzer : Dr. Oskar DANEK von ESSE

I.

Die jetzige Grösse der früher wmfangreichen * Herrschaft

Tloskau " beträgt 1.210 ha, wovon 251 ha auf Aecker, Wiesen

und Gürten, 70 ha auf Teiche und 859 ha auf wälder entfallen;

weitere l2 ha Aecker haben dem jetzigen Besitzer auf Grund

noch nicht realisierter Rechtsansprüche suaufallen.

Die landw. Fläche des Gutes verteilt sich vor allem auf

3 Meierhöfe u. zv.: auf den Hof Tloskou ( mit den grossen

modernen Kuhstallungen in "Skalka" und nit eigenen Wasser-

leitungen sowie neuen landw, Arbeitervohnungen ) und den mit

ihm jetzt gemeinsam bewirtschafteten Hof Heroutits, sowie auf

den Hof larschowitz mit eigener Wasserleitung und neuen landw.

Arbeitervohnungen; die.Waldfüche wmfasst 1 Forstrevier mit 7

Unterabteilungen; die Teichwirtschaft bevirtschaftet 27 Teiche.

Zum Gutskomplexe gehören insbesonders : 1 grössere moder-

ne Bräuerei mit mehreren eigenen Gasthäusern; 2 Mühlen; 1 Zie-

gelei; 1 Schmiede; grosse, ganz moderne Fischbehälter für die

Teichwirtschaft; 1 eigene Transformatorenstation mit über l lm

langer sekundärer Ueberland-Leitung und 2 elektrischen Pumpen-

e

Anlagen; Fischrei-Rechte im Moldaufluss, u. s. w.

Das Sehloss Tloskau mit 73 Räumen sowie der etwa 22 ha

grosse, von einer cca 2 kan langen, grösstenteils jetst auf

Wunsch des Denkmalantes neu hergestellten Mauer umgebene alte

gepflegte Schlosspark stehen unter Denkmalschuts; allein für

die kinstlerische Ausgestaltung und don inneren Ausbau des

historischen grossen Sehlossgebäudes hat der jetzige Besitser

auf Anregung des Denknalamtes in den letsten drei Jahrzehnten
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aus Eigenem Beträge über MM 370.000 aufgevendet.

Zur Verbesserung der Wohnungeverhältnisse der landw, Arbei-

ter vurden auf dem Gute nur in vergangenen Jahre Arbeiten von

There anl

tas ti

über RM 38.000 durchgefthrt.

fatos

Das Gut ist gegenwirtig weder durch Bypotheken noch durch

laal hl

Privat-Verpflichtungen belastet.

the

II

Die tochechische B o d e n r e f o r m vurde gegen den

deutschen Besitzer nit gans besonderer Sohärfe und Rärte durch-

geführt : so gingen auf dem relativ kleineren Gute allein an

landw. Boden fast 3/4 ( 71 % ) mitsamt der einzigen Spiritus-

brennerei verloren, Dass eine so radikale Durchführung der Boden-

reform hier lediglich durch die damalige politische Einstellung

gegen den deutsehen Gutsbesitzer und nicht etwa durch besondere

örtliche virtschaftliche Verhaltnisse veranlasst var, beveist

insbesonders die damals durchgeführte Enteigaung seines grossen,

imitten seines Wald- und Teichbesitzes liegenden Neierhofes

Nodietitz mit der éißbigen Spiritus-Brennerei seines Gutes : denn

diese den Gutsbesitzer äusserst schver schädigende Enßeignung

war vom sozialen und allgemein-virtschaftlichen Standpunkt derart

überflüssig, dass dieser Resthof überhaupt nicht zur Zuteilung

gelangte, sondern bis heute noch verpachtet wird( u. zv. während

der ersten 12 Jahre nach Enteignung durch das tschechische Boden-

amt selbst, dann im Wege des Ministeriums für öffentliche Arbei-

ten ) I Dabei wurde dem Besitzer nicht einsal der gesetzlich aus-

drücklich vorgesehene, sonst fast allgemein gewährte Vorteil der

Vervendung beschlagnahnten Grundbesitses zur Abstattung auf die

gleichzeitig vorgeschriebene grosse allgemeine Vermögensabgabe
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eingeräust, auch wurde ihm dabei für die mitenteignete, un-

mittelbar vor dem Weltkrieg mit einem Kostenaufwand von über

30.000 Gold-Mark nach den Plänen des Oberbaurates Zasche fer-

tiggestellte Muster-Anlage von Wohmngen für lendw. Arbeiter

keine Entschldigung zuerkannt.

Das tschechische Bodenast var sich seiner ungewöhnlichen

Härten gegen den jetzigen Beaitzer vohl bewusst und entschloss

sich aus dieser Erkenntnis heraus i. J. l938, dem Besitzer ein

Recht auf freihändigen, keiner neuen Beschlagnahme untervorfe-

nen Zukaufes von l25 ha einzuräumen, was allerdings fur den

Besitzer vollkommen wortlos war allein sehon deshalb, veil in

der ganzen Gegend überhaupt fast keine Grundstüeke zu erwerben

veren.

Der Oberlandrat in Tabor hat daher bereits i. J. 1939

angeregt, dass die ausserordentlichen Hirten, die dieser deut-

sche Gutsbesitzer durch die tschechische Bodenrefors erdulden

musste, ihm wiedergutgemacht verden nögen.

III

asrAa

Die väterliehen Vorfahron des jetsigen Besitzers weren,

seitdem man sie ab 1620 verfolgen kann, stets Landviete gewe-

sen; so ver sein Grosevater Ing. Vincenz D a n e k von E s s e

( 1826 - 1893 ) seit 1860 Gutsbesitzer fn Röhmen; cr hatte in

Wien studiert und entwickelte durch seine bedeutenden irfindungen

auf dem Gebiete der landw. Industrie vor allem die Spiritus-

und Zuekerindustrie ganz Mitteleuropas weiter; bei seinem Tlos-

kauer Hofe erbaute er grosse lusterstallungen und hob unter

grossen finanziellen Opfern mit Hilfe bekannter Fachleute aus

dem Reiche ( so z. B. des Direktor Stellvag ) die Viehzucht und

Landwirtsehaft der Gegend; er trat auch für die Stärkung des

Deutschtuns in Böhmen ein, so insbesonders durch seine i. J.
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1878 mit einem Beitrag von 45.000 Gold-Mark unternommene Mit-

gründung des grossen Deutschen Kadchenlyzeuma ( nummehrigen Ober-

schule fir Madchen ) in Prog; seine Gattin stammte aus der be-

kannten nationnl-deutschen Femilie Hassmann in Saas, wo jetzt

eine der Hauptstrassen deren Namen führt; -- deren Sohn, Vater

des jetaigen Besitzers, Vincanz D an e k von B s s e ( geb.

1858 ) studierte Land- und Forstwirtschaft, bewirtschaftete ra-

tionell seine Hüfe und gab 1. J. l893 die forstw. * Studie über

die Ermittelung des Normalvorrates " heraus; er var ebenfalle mit

einer Deutsehen, stanmend aus der jetsigen Bayr. Ostmerk, velche

sich nach seinem Tode mit General Freiherrn von Horlt im Nelt-

krieg zuletat Kommandant dep Üsterr, XI. Armeo, E 1 ) wieder-

vermählte, verheiratet. -- Der i. J. 1893 geborene jetzige Besit-

zer von Tloskau Dr. Oakar I*a n e k von B s s e studierte vor

allem in Wien; er wurde im kaiserl. Oesterreieh sunächst in die

nieder-österreichische Statthalterei und dann ins Vinisterium

47

des Aeunsern berufen; gleich beim Novenber-Jnsturz l9ls trat er

aus den Staatsdienste aus und ühernahm das ihm nach seinem Yater

z-ugefallene bühmische Gut Tloskau in Bewirtsehaftung. Die toche-

chische Bodenreforn wurde, wie oben erylhat, gegen ine e Deut-

Shre 1930

schen mit ausserordentlichen Hirten darchgeführt n

phe Abord-

liess er den Ceneral Gf. waldersee seine für die desg

Abhand-

mung bei der Abristungs-Lonferenz verfaste juristise

lung " Ueber die Rechtsunwirksankeit dys Teiles V des lailler

Vertrages nach Eintritt Deutschlands in den valk-tund " über-

reichen. Mitglied der Sudetendeutschen Partei, wurde er darn

gleich Mitglied der NspaP sowie folitischer Leiter und trat d

HSKK, der NSV u.s.W. bei. Seit 1924 igt er mit einer Toehter tes

Prof. Umber, Berlin, Inhabers der Goethe-Hedaille, verhairatet;

auch sie ist fritheres Kitgl, aer Sdp und detsiges der lsDar ete;

aus dieser Ehe stammen ein Sohm und eine Tezhter.



Ner Reiahsführer-/

München, den R4.Dezember 1942

Hauptant -Goricht

02

tV a 160/1 Tgb.Nr.262/42.

Betrifft_ Erstattung von Rechtsgutachten.

Verteiler

ABC

I. Im Interesse der Förderwng einer schlagkräftigen Reohts

pflege im Rahnen der /- und Polizeigerichtsbarkeit werden

mit sofortiger Wirkung erste Rechtsgutachten vom Hauptant

-Gericht nicht mehr erstellt bei Verurteilungen wegen

1.) Diebstahls pach §§ 242 ff. RStGB., § 138 NStGB.,

2.) Untersohlagung naoh § 246 RStGB., § 138 MStGB.,

3.) unerlaubter Entfernung nach § 64 MStGB.,

4.) Wachverfehlung nach § 141 StGB.,

5.) unbefugten Unifermtragens nach § 132 a RStGB. und

Vergehens gegen das Gesetz über Titel, Orden und Ehren

zeichen (Gesetz vom 1.7.1937 - RGBl. I S.725),

6.) einfacher und fahrlässiger Körperverletzung nach §§ 22

230 RStGB.

4

7.) Beleidigung nach § 185 RStGB.,

8.). Sachbeschädigung nach § 303 RStGB.,

9.) Hausfriedensbruchs nach § 123 RStGB. und wegen Über-

tretunger (wird praktisch Bei Tateinheit oder Tatmehr

heit mit den zu 1) bis 8) Wezeichneten Delikten).

Ausgenommen bleiben die Fälle, in denen der Reichsführer-

sich dic Bestätigung vorbehclten hat, und Verfahren von

besonderer Bedeutung (z.B. Todesstrafe wegen Diebstehls).

Gleiches gilt, wenn ein geeigneter Reohtsgutachter nicht zu

Verfügung stcht.

"erden im Urteil andere als die Aben ngeführten straftat-

bestände festgestellt, ist wie bisher zu verfahren, d.h.

die Akten sind dem Hauptamt -Gericht zur Begutachtung vor

zulegen.

- 2 -
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II.

Abschriften des Urteils nebst Grunden und des von den

Gerichten erstellten Rechtsgutachten sind dem Hauptamt 4-Ge-

richt in den oben bezeichneten Fällen zu übersenden,

III. . Es wird ervurtet, dass die bei den Gerichten zu er-

stellenden Rechtsgutachten ohne Rücksicht auf Person, Rang

oder Dienststellung des Urteilsverfassers nach gewissenhaftem,

pflichtmässigen Ermessen gefertigt erden, Hinsichtlich der

Art und Weise der Begutachtung wird auf die vom Hauptamt

4-Gericht erstatteten Rechtsgutachten verwiesen.

IV. Soweit Gerichte bisher von der Vorl ge der Akten zwecks

Begutachtung befreit varen, verbleibt es bei der bisherigen

Regelung.

Der Chef des Hauptamtes 'b-Gericht

gez.Breithaupt

4-Gruppenführer

und Generalleutnant d. Waffen-#.

F.d.R.

Sairn

4-Obersturmbannführer.

X

α

62/2%



Der Reiohsführer-

München, den £4.Dezember 1942

Hauptant -Gericht

Düco des Staalsfekcelücs

TV a 160/1 Tgb.Nr.262/42.

bo a Fe,dhsp pekioe

in Buhn nea mühcen.

Betrifft

Erstattung von Rechtsgutachten

Eing. 19.JAN. 1943

Verteiler: A,B,C,

I. Im Interesse der Förderwng einer schlagkräftigen Reohts-

pflege im Rahmen der /- und Polizeigerichtsbarkeit werden

mit sefortiger Wirkung erste Rechtsgutachten vom Hauptant

4-Gerieht nicht mehr erstellt bei Verurteilungen wegen

1.) Diebstahls nach §§ 242 ff, RStGB., § 138 NStGB.,

2.) Untersohlagung naoh § 246 RStGB., § 138 MStGB.,

3.) unerlaubter Entferpung nach §,64 MStGB,,

4,) Wachverfehlung nach § 141 MStGB.,

5.) unbefugten Uniförmtragens nach § 132 a RStGB. und

Vergehens gegen das Gesetz über Titel, Orden und Ehren

zeichen (Gesetz vom 1.7.1937 - RGBl, I S.725),

6.) einfacher und fahrlässiger Körperverletzung nach §§ 22

230 RStGB.

7.) Beleidigung nach § 185 RStGB.,

8.). Sachbeschädigung nach § 303 RStGB.,

9.) Hausfriedensbruchs nach § 123 RStGB. und wegen Über-

tretungen (wird praktisch Nei Tateinheit oder Tatmehr

heit mit den zu 1) bis 8) bezeichneten Delikten).

Ausgenemmen bleiben die Fälle, in denen der Reichsführer-

sich dic Bestätigung vorbehalten hat, und Verfahren ven

besonderer Bedeutung (z.B. Todesstrafe wegen Diebstehls).

Gleiches gilt, wenn ein geeigneter Keohtsgutächter nicht zu

Verfügung steht.

verden im Urteil andere als die «ben ngeführten straftat-

bestände festgestellt, ist wie.bisher zu verfahren, d.h.

die Akten sind dem Hauptamt -Gerieht zur Begutachtung vor.

zulegen.

- 2 -
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II.

Abschriften des Urteils nebst Gründen und des von den

Gerichten erstellten Rechtsgutachten sind dem Hauptamt 4-Ge-

richt in den oben bezeichneten Fällen zu übersenden.

III. Es wird ervurtet, dass die bei den Gerichten zu er-

stellenden Rechtsgut: chten ohne Rücksicht auf Person, Rang

oder Dienststellung des Urteilsverfassers nach gewissenhaftem,

pilichtmässigen srmessen gefertigt erden. Hinsichtlich der

Art und Veise der Begutachtung wird auf die vom Hauptamt

4-Gericht erstatteten Rechtsgutachten verwiesen.

IV. Soweit Gerichte bisher von der Vorltge der Akten zwecks

Begutachtung befreit varen, verbleibt es bei der bisherigen

Regelung.

Der Chef des Hauptamtes -Gericht

gez. Br e i t h a u p t

4-Gruppenführer

und Generalleutnant d, Waffen-4.

F.d.R.

Sairn

4-Obersturmbannfahrer.
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Prag, den 25. Januar 1943. 22,21)

\

R-Prot.Nu 2423

FS:

An

π-Obersturmführer Meine,

Persönlicher Stab Reichsführer-b.

Berlin.

Lieber Kamerad Meine !

In Sachen Beschlagnahme einer Anstalt Schwarzkosteletz bei

Prag erwidere ich auf das dort. FS vom ll.12.v.Js. - Nr.

79l2, daß in Schwarzkosteletz zwei Anstalten vorhanden sind.

Die eine Anstalt ist eine Landesanstalt für Krüppel. Die

zweite Anstalt wird für Zwecke der Bezirksjugendfürsorge

in Anspruch genommen. Es verlautet, daß diese Anstalt an-

deren Zwecken dienstbar gemacht werden soll. Welche Dienst-

stelle sich für die Anstalt interessiert und welche Verwen-

dung in Frage kommt, ist nicht bekannt und konnte auch

nicht in Erfahrung gebracht werden.

Heil Hitler!

Ihr

2423.

8.00 the

26.1.43

gez. G i e s ,

Hodhwald

Oul

4-Obersturmbannführer.
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Prag, den 25. Januar 1943.

1943

M

25. I.

1.) PS:

An

4-Obersturmführer Meine,

Persönlicher Stab Reichsführer-,

Berlin.

Lieber Kamerad Meine !

In Sachen Beschlagnahme einer Anstalt Schwarzkosteletz bei

Prag erwidere ich auf das dort. FS vom l1.12.v.Js. - Nr.

7912, daß in Schwarzkosteletz zwei Anstalten vorhanden sind.

Die eine Anstalt ist eine Landesanstalt für Krüppel. Die

zweite Anstalt wird für Zwecke der Bezirksjugendfürsorge

in Anspruch genommen. Es verlautet, daß diese Anstalt an-

deren Zwecken dienstbar gemacht werden soll. Welche Dienst-

stelle sich für die Anstalt interessiert und welche Verwen-

dung in Frage kommt, ist nicht bekannt und konnte auch

nicht in Erfahrung gebracht werden.

Heil Hitler!

Ihr

gez. G i e s ,

4-Obersturmbannführer.

2.) Z.d.A.
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P r a g, 19. Januar 1943.

Büro des Staatsfekretärs

be n Reichsproektor

in Böhmen und Mähren.

Eing. 22.JAN. 1943

K.H. mit Anlage

M-Obersturmbannführer Dr. Gies,

Prag.

Ich habe auf die verschiedenste Weise festzu-

stellen versucht, um was für eine Anstalt es sich

in Schwarzkosteletz handeln könnte. Es gibt dort

zwei Anstalten, und zwar eine Landesanstalt für

Krüppel und eine kleine Anstalt der Bezirksjugend-

fürsorge. Über diese Letztere geht das Gerücht,

daß sie für irgendwelche Zwecke verwendet werden

soll, wofür ist aber keiner zuständigen Stelle

bekannt, nicht einmal dem Bezirkshauptmann.

Vielleicht soll es sich um einen anderen Ort

handeln.

Heil Hitler !

St ©.V&-3/43
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Unterschrift des Auftraggebers
Fernsprechanschluß des Auftraggebers
808. Bugo Bönide, Berin 2 62



betoppe
82
Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei
und des SD
6. Februar
Prag, den
19 43
XIX, Kastanienallee 19
Fernruf 70645, 70465
Tgb. Nr. B. d. S.
- I -
1heoue
ta uha nan mahcen.
Bitte bei der Antwort vorstehendes Gesehäftszeiehen und Datum anzugeben.
Cg -8.FEB.1943
-Obersturmbannführer Dr. G i e s
mit zwei Anlagen zurückgereicht.
Die Sicherheitspolizei und der SD erhalten die in Frage
stehenden Befehle über das Reichssicherheitshauptamt, so dass
eine direkte Belieferung durch das -Personalhauptamt ent-
fällt. Auf dieselbe Weise wird auch beim Reichskommissar für
die Festigung des deutschen Volkstums verfahren. Ich halte
es daher nicht für notwendig, dass méhr Exemplare als vom
Personalhauptamt vorgesehen angefordert werden.
Mim
α.α
27/.43.
4-Standartenführer
455



b
Der Reichsführer-i;
Berlin, den 26. Jan, 1943.
-Personalhauptamt
I - Az13 n 17/43
t s
Laloa
..608
Betr.: Verteiler.
la Uol uno Mahcen.
Bezug: Ohne.
Eing.: - 1.FL. 1943
Anlg. Keine.
.
An
Höherer - und Polizeiführer Protektorat Böhmen-Mähren.
Dac jt-Personalhauptamt hat für die Verteilung der vonihm heraus-
Segebenen Befehle, Anordnungen usw. den unstehenden Verteiler-
plan aufgestellt.
Die Beteilung der dortigen Dienststelle erfolgt eineehließlich
der Exemplare fur!
Nachstehende dort unterstellte Dienststellen werden von hier ur-
mittelbar betetit:
44-Abschnitt
 XxXIX wird direkt beliefert.
Denentsprechend sind für dort vorgesehen nach
Verteiler I
2
Exemplare,
1
II
a
III
a
9
11
IV
:
6
"
V
2
«
9
.
Es wird gebeten, etwaige Wünsche auf eine andere Beteilung
-Personalhauptaut bis zun 10, Februar 1943 mitzuteiler dem
derungen in Anbetracht der derzeitigen Umstände jedoch i, die For-
ununginglich notwendige viaß zu beschr inken, Aus dem gi auf das
de ist auch Mitteilung erwünscht, wenn weniger Exemplaeichen Grun-
gesehen ausreichen sollten.
re als vor-
I.A.
!Obersturmbannführer.
C4/4-87
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Der Reichsführer-!

44-Personalhauptamt

Verteilerplan:

Verteiler I

 : Hauptämter, -Oberabschnitte bezw. Höhere 4-

und Polizeiführer, -Panzer-Korps, selbstän-

dige -Abschnitte.

Verteiler I a : wie vor, ferner Kanzlei des Führers, Reichs-

leitung der NsDAP., Dienststelle Ribbentrop,

Dienststelle Keppler, j-Obergruppenführer

Bornann, Bouhler und Körner.

Verteiler II : bis j-Abschnitte, Divisionen und Brigaden.

Verteiler IIa : wie vor und Parteidienststellen nach Ia.

Verteiler III : bis Standarten, Reginenter, Belbständige Sturm-

banne, Bataillone und Abteilungen.

Verteiler IIla: wie vor und Parteidienststellen nach Ia.

Verteiler Iv : bis Sturmbanne, Bataillone und Abteilungen.

Verteiler IVa : wie vor und Parteidienststellen nach Ia.

Verteiler V : bis Stürne, Kompanien und Batterien.

Verteiler Va : wie vor und Parteidienststellen nach Ia,

Ferner:

Bei Bedarf Verteiler wie vor (I, II usw.) nur Allgemeine—4h

bezw. nur Waffen-! und

Sonderverteiler.

64068
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Der Reichsführer-4

Bln,-Wilmersdorf, den 9.2.1943

Chef des 4-Hauptamtes

Hohenzollerndamm 31.

Amt C I 2 - 30 - Hd/Ot.

Bun Da. Cadrefehtetärs

In a Ec pcotektoe

in Uuha n knd mähcen.

Eing. 17.FEB.1943

Betr.i Ausländische Filme.

Verteiler: V

V

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei hat unter dem

15.Jan.1943 folgende Anordnung getroffen:

" Aus gegebener Veranlassung hat der Führer den Reichsmini-

ster für Volksaufklärung und Propaganda beauftragt, sämtliche

Filme ausländischen Ursprungs, die sich im Besitz von zivilen

und militärischen Dienststellen und Behörden befinden, mög-

lichst umgehend in das Reichsfilmarchiv zu überführen. Le-

diglich die reinen Unterrichts- und Lehrfilme sind von die-

ser Anordnung des Führers ausgenommen.

Ich bitte daher, für Ihren Geschäftsbereich die Überführung

der nach dem Wunsche des Führers an das Reichsfilmarchiv

abzugebenden ausländischen Filme alsbald zu veranlassen und

die in Frage kommenden Dienststellen anzuweisen, mit dem Lei-

ter des Reichsfilmarchivs bein Reichsministerium für Volksauf-

klärung und Propaganda, Berlin SW 61, Tempelhofer Ufer 17,

einen Zeitpunkt für die Übergabe der Filme zu vereinbaren.

Die Übergabe muss aber so rechtzeitig erfolgen, daß der Reichs-

minister für Volksaufklärung und Propaganda dem Führer bis zum

15.Febr.1943 Vollzugsmeldung erstatten kann.

Die Ausleihung ausländischer Filme aus dem Reichsfilmarchiv

bedarf nach Anordnung des Führers in jedem Einzelfall der

persönlichen Genehmigung des Reichsministers für Volksauf-

klärung und Propaganda. Anträge auf Ausleihung sind unter

Angabe des Grundes und des für die Besichtigung in Betracht

- 2-

oTE-5/43



40a

2

kommenden Personenkreises an die Abteilung Film im Reichsmini-

sterium für Volksaufklärung und Propaganda einzusenden.

Im Sinne der Führeranordnung wird gebeten, die Anforderungen aus-

ländischer Filme auf das dienstlich unbedingt notwendige Maß zu

beschränken.

gez. Dr. L a m m e r s .

In Ausführung dieser Anordnung befehle ich im Auftrage des

Reichsführers-4l:

1.)

Sämtliche Filme der in dieser Anordnung bezeichneten Art

müssen bis zum 12.Februar 1943 dem 4-Hauptamt - Amt C I 2

als der für Filmwesen zentralen Stelle übergeben werden.

Fehlanzeige erforderlich.

2.)

Die Amtschefs und Kommandeure sind für die sachlich richtige

und termingemäße Ausführung verantwortlich.

3.)

Sämtliche Anträge betreffend Ausleihung ausländischer

Filme sind in Zukunft mit eingehender Begründung aussehließ-

lich über das ½-Hauptamt - Amt C I 2 zu leiten,

4.)

Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Proraganda

ist von mir von vorstehender Regelung verständigt.

fruqe

$.α.d.

1 27/3.43.

64070


